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19.2-7.4 - Untermaßnahme 7.4 
UM07.4 – Förderung für Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung lokaler 
Basisdienstleistungen für die ländliche Bevölkerung, einschließlich Freizeit und Kultur und die dazugehörige 
Infrastruktur 

Rechtsgrundlage 

Artikel 20, Absatz 1, Buchstabe (d) der Verordnung (UE) des Rates Nr. 1305/2013 

Ziele der Untermaßnahme 

Die Untermaßnahme trägt aktiv zur Erreichung des nachfolgenden Zieles auf lokaler Ebene (LZ) bei: 

LZ 1 Aufwertung von Basisinfrastrukturen und des Ortsbildes in ländlichen Siedlungen sowie der 

Dienstleistungen für die ländliche Bevölkerung im Hinblick auf die Steigerung der Lebensqualität und der 

Attraktivität der Ortschaften als Wirtschafts- und Lebensraum zur Sicherung des Verbleibs der 

Bevölkerung im ländlichen Raum 

Der ländlich-periphere Raum in Südtirol ist geprägt von strukturschwachen Gemeinden und Regionen, die mit 

Herausforderungen wie Abwanderung (insbesondere von Frauen und jungen Bevölkerungsschichten), 

Überalterung der Bevölkerung und Ausdünnung der öffentlichen Infrastruktur konfrontiert sind. 

Mit den Untermaßnahmen der Maßnahme 7 wird das Ziel verfolgt, über einen mehrdimensionalen Ansatz, die 

Attraktivität des ländlichen Raumes als Lebens- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und zu entwickeln, um 

insbesondere einer Abwanderung junger Bevölkerungsschichten in die vorgelagerten urbanen Zentren 

entgegenzuwirken. 

In diesem Zusammenhang zielen die Untermaßnahme auf eine mehrdimensionale Wirkung ab, indem sie 

versuchen, sowohl die konzeptionellen und planerischen Grundlagen für die lokale Entwicklung zu fördern und 

zu stärken, als auch Basisinfrastrukturen und nicht zuletzt auch die Basisdienstleistungen in ländlich-peripheren 

Gemeinden auf einen aktuellen, den Anforderungen der örtlichen Gemeinschaften entsprechenden Stand zu 

bringen und weiterzuentwickeln. 

Ziel der Maßnahmen ist es daher, die Attraktivität der ländlichen Regionen als Wirtschafts-, Lebens-, Wohn-, 

Erholungs- und Naturraum nachhaltig weiterzuentwickeln und die Aufrechterhaltung der infrastrukturellen 

Grundversorgung zu unterstützen. Neben der Sicherstellung, Entwicklung und dem Ausbau von lokalen 

Infrastrukturen und lokalen Basisdienstleistungen sind auch Aktivitäten zur Erhaltung und Verbesserung des 

kulturellen und natürlichen Erbes Bestandteil dieser Maßnahme. Die Entwicklung von innovativen Angeboten 

für den Ganzjahrestourismus spielt im Zusammenhang mit der Schaffung von Arbeitsplätzen eine wichtige 

Rolle. Die Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung hin zu einer umweltbewussten und 

gesunden Lebensweise sind wichtige Ansätze einiger Förderungsgegenstände dieser Maßnahme. Zudem soll 

die Bevölkerung über BürgerInnenbeteiligungsprozesse zur aktiven Gestaltung und Entwicklung des Gebietes 

angeregt werden. Ziel ist es, für das Gebiet Wachstumsimpulse zu gegeben und lokale Wertschöpfungsprozesse 

zu verstärken. 

Spezifisches Ziel der Untermaßnahme 7.4 

Durch den Ausbau sozialer Dienstleistungen wie Kinderbetreuung, Pflege, Gesundheitseinrichtungen und -

dienstleistungen einschließlich Gesundheitsförderung, sollen diese Dienste und Einrichtungen für alle, die im 

ländlichen Raum Bedarf daran haben, in hoher Qualität zugänglich gemacht und die Beschäftigungspotenziale 

von Frauen mit Betreuungspflichten gehoben werden. Für Menschen, die besonderer Unterstützung bedürfen 

wie Kinder und Jugendliche, Ältere sowie Menschen mit Beeinträchtigungen oder in besonderen Notlagen 

sollen bedarfsorientierte Angebote geschaffen werden. 

Daneben beinhaltet diese Untermaßnahme auch sämtliche Aktivitäten und Investitionen in direktem 

Zusammenhang mit dem Aufbau von Strukturen und Dienstleistungen für Freizeit-, kulturelle, künstlerische 

und museale Aktivitäten im ländlichen Raum. Zudem soll die Untermaßnahme die Markteinführung 

umweltschonender Technologien und Dienstleistungen im Bereich Mobilität und Verkehr sowie 

Mobilitätsmanagement, Elektromobilität und Radverkehr begünstigen. 

Beitrag der Untermaßnahme zur Abdeckung des auf lokaler Ebene erhobenen Bedarfs 

Beitrag der Untermaßnahme zur Abdeckung der Bedarfe gemäß Entwicklungsstrategie Wipptal 2020  
BZ29 Verbesserung der wesentlichen Dienste für die ländliche Bevölkerung 
WT06 Aufwertung ausgewählter Ortschaften durch ganzheitliche Dorfgestaltungen sowie Schaffung von Strukturen und Angeboten für 

junge Bevölkerungsschichten & Familien 
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Die ländlichen Gemeinden im LEADER-Gebiet Wipptal 2020 sowie deren Dörfer und Weiler sind nach wie vor 

von einer gewissen Strukturschwäche geprägt, die sich durch Herausforderungen wie Abwanderung 

(insbesondere von Frauen und jungen Bevölkerungsschichten), Überalterung der Bevölkerung und Ausdünnung 

der öffentlichen Infrastruktur manifestieren. Durch die Maßnahme 7 möchte die LAG dem Ziel gerecht werden, 

über einen mehrdimensionalen Ansatz der Maßnahme, die Attraktivität des ländlichen Raumes als Lebens- und 

Wirtschaftsstandort zu erhalten und zu entwickeln, um insbesondere einer Abwanderung junger 

Bevölkerungsschichten in die vorgelagerten urbanen Zentren entgegenzuwirken. 

In diesem Zusammenhang leistet die Untermaßnahme 7.4 den spezifischen Beitrag, durch die Schaffung, 

Verbesserung oder Ausdehnung lokaler Basisdienstleistungen für die ländliche Bevölkerung, einschließlich 

Freizeit und Kultur und die dazugehörige Infrastruktur nachhaltig zur Lebensqualität in den ländlich-peripheren 

Orten und Gebieten beizutragen, indem insbesondere Dienste und Angebote für die lokale Bevölkerung – allen 

voran der jungen Bevölkerungsschichten und der Familien – geschaffen werden. Zudem sind die lokalen 

Basisdienstleistungen und Infrastrukturen in den Bereichen der Mobilität, der Freizeitgestaltung, Kultur und 

Nahversorgung auch für den ländlichen Tourismus von erheblichem Nutzen. 

Beitrag der Untermaßnahme zu den Prioritäten und Schwerpunktbereichen sowie zu den 
Themenschwerpunkten der Lokalen Entwicklungsstrategie 

Bezug der Maßnahme zu den ausgewählten Themenschwerpunkten auf lokaler Ebene 

5. Städtische Aufwertung mit der Schaffung von Diensten und integrierten Räumen für die Gemeinschaft 

Beitrag der Maßnahme zu den Prioritäten und Schwerpunktbereichen des ELR 

Priorität (6) - Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen 

Entwicklung in ländlichen Gebieten – Schwerpunktbereich 6B – Förderung der lokalen Entwicklung in 

ländlichen Gebieten 

Mit der Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten sollen funktionsfähige Wirtschafts- und 

Sozialstrukturen in Dörfern und Gebieten gestärkt und erneuert werden. Diese Leitziele werden durch 

Intensivierung und Weiterentwicklung von lokalen und gebietsübergreifenden Entwicklungsansätzen und 

Stärkung von BürgerInnenbeteiligungsprozessen erreicht. 

Breite und hochwertige Angebote im Freizeit-, Kultur-, Sozial- und Gesundheitsbereich sind entscheidend für 

eine hohe Lebensqualität im ländlichen Raum. Sie schaffen lokale Arbeitsplätze, verhindern Abwanderung und 

ermöglichen die Erwerbstätigkeit von Menschen mit Betreuungspflichten. Damit beeinflussen sie auch die 

Standortwahl von Unternehmen, für die die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ein zentrales 

Entscheidungskriterium darstellt. 

Beitrag der Untermaßnahme zu den übergreifenden Zielen der ländlichen Entwicklung 

Innovation 
Über diese Maßnahmen werden die Vorbereitungen, Entwicklungen und Umsetzungen innovativer Projekte 

gefördert. Die Stärkung der lokalen Identität und Aktivierung des Sozialkapitals der Bevölkerung tragen zu 

einem lebendigen ländlichen Raum mit viel Innovationskraft bei. Innovationen sowohl ökologischer und 

technischer als auch sozioökonomischer Art sowie gemeinsam entwickelte problembezogene Ansätze im 

Bereich der Basisdienstleistungen für die ländliche Bevölkerung, einschließlich Freizeit und Kultur und die 

dazugehörige Infrastruktur sind wichtige Aspekte dieser Maßnahme. 

Umwelt 
Durch die Förderung von Projekten zur Einführung und Verbesserung von Mobilitätskonzepten im ländlichen 

Raum leistet diese Maßnahme wesentliche Beiträge zur Erreichung der übergeordneten Umweltziele der EU 

bei. Zudem steigern lokale Entwicklungsansätze das Umweltbewusstsein der Bevölkerung in ländlichen 

Gebieten und intensivieren regionale Wirtschafts- und Stoffkreisläufe, was ebenfalls eine positive Auswirkung 

auf die Umwelt und das Klima bewirkt. 

Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen 
Über die Förderung von Vorzeigeprojekten im Bereich der klimafreundlichen Mobilität wird ein wesentlicher 

Beitrag zu einer klimaschonenden Wirtschafts- und Lebensweise geleistet. Die Erhöhung des Anteils 

erneuerbarer Energieträger im Mobilitäts- und Verkehrsbereich tragen zur Reduktion der 

Treibhausgasemissionen bei. 
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Beschreibung der Art des Vorhabens 

Die Maßnahme 7 zielt auf eine mehrdimensionale Wirkung ab, indem sie durch ihre Untermaßnahmen 

versucht, sowohl die konzeptionellen und planerischen Grundlagen für die lokale Entwicklung zu fördern und 

zu stärken, als auch Basisinfrastrukturen und nicht zuletzt auch die Basisdienstleistungen in ländlich-peripheren 

Gemeinden auf einen aktuellen, den Anforderungen der örtlichen Gemeinschaften entsprechenden Stand zu 

bringen und weiterzuentwickeln. 

In diesem Kontext beinhaltet die gegenständliche Untermaßnahme 7.4 im Wesentlichen Investitionen in die 

Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung lokaler Basisdienstleistungen und der damit zusammenhängenden 

Infrastrukturen in kleinem Ausmaß (bis zu 400.000€) insbesondere in den Bereichen Soziales, Mobilität, 

Öffentliche Dienste, Freizeitgestaltung, Kultur und Nahversorgung, wie z.B.: 

- Investitionen in Räumlichkeiten und Strukturen welche Freizeit-, kulturelle, künstlerische und museale 

Aktivitäten unterstützen; 

- Investitionen in die Einrichtung, den Ausbau und die Modernisierung der Grundversorgung  

(zum Beispiel lokale Märkte, Gemeindezentren für soziale Aktivitäten, etc.); 

- Bau oder Umbau von Zentren für soziale Dienste; 

- Bau oder Umbau von Pflege- und Bildungseinrichtungen; 

- Investitionen in Dienste und Anlagen zur Förderung innovativer und ressourcenschonender Formen 

der Mobilität (z.B. Fahrradmobilität oder öffentliche Verkehrssysteme) 

Begünstigte 

Öffentliche Körperschaften: Autonome Provinz Bozen - Südtirol und deren Abteilungen/Ämter 

Lokalkörperschaften (Gemeinden, Bezirksgemeinschaften) 

Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter 
(sofern Betreiber von Infrastrukturen in Verbindung mit Aktivitäten/Inhalten der gegenständlichen 
Untermaßnahme) 

Vereine, Verbände, Genossenschaften, Sozialgenossenschaften, Gesellschaften und andere juristische Personen 

sofern im öffentlichen Interesse 

Förderfähige Kosten 

Gegenstand der Förderung von Untermaßnahme 7.4 sind materielle Investitionen in kleinem Ausmaß (bis zu 

400.000€) für Projekte zur Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung lokaler Basisdienstleistungen und der 

damit zusammenhängenden Infrastrukturen in folgende Maßnahmenbereiche/-arten: 

Soziales: 

a) Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung von: 

i. Kinderbetreuungseinrichtungen, einschließlich bedarfsgerechter Adaptierung und (Innen-

)Ausstattung, die in direkter Verbindung mit dem angebotenen Dienst stehen; 

ii. psychosozialen und psychiatrischen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche; 

iii. Einrichtungen der Pflege und Betreuung (z.B. Tageszentren, Mensen) einschließlich bedarfsgerechte 

Adaptierung und (Innen-)Ausstattung, insbesondere für Barrierefreiheit und altersgerechtes 

Wohnen, sowie von Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen; 

iv. Einrichtungen der peripheren Gesundheitsversorgung (z.B. Medikamentenausgabestellen, etc.) 

v. Einrichtungen, die der Deckung des Betreuungs- und Wohnbedarfs von Kindern, Menschen mit 

Beeinträchtigung oder in besonderen Notlagen sowie älteren Menschen dienen, einschließlich 

generationsübergreifender Einrichtungen. 

b) Investitionen zur Schaffung und Verbesserung von mobilen Diensten sowie Hol-, Bring- und 

Servicedienste (Transportmittel selbst können nicht finanziert werden); 

c) Investitionen zur Schaffung von barrierefreien Zugängen zu den oben genannten Einrichtungen und zu 

Trägern von anderen sozialen Dienstleistungsangeboten (im Bereich Beratung, Betreuung, Schulung, 

Gesundheitsversorgung u. ä.); 

Mobilität: 

a) Maßnahmen zur Forcierung des Rad- und Fußgängerverkehrs (z.B. Radinfrastruktur, 

Radverleihsysteme, Radabstellanlagen, Informationssysteme, etc.); 

b) Investitionen in umweltschonendes Mobilitätsmanagement auf regionaler, kommunaler sowie 

betrieblicher Ebene (z.B. Einrichtung bedarfsorientierter Verkehrssysteme wie etwa Gemeindebusse, 
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Betriebsbusse, Wanderbusse, Rufbusse, Anrufsammeltaxis und Shuttle-Verkehre, 

Informationssysteme, Maßnahmen zur Transportrationalisierung, Schaffung „sanfter 

Mobilitätspackages“, Einrichtung von Mobilitätszentralen als Koordinations-Drehscheibe, 

Informations- und Servicestelle im verkehrsmittel- und verkehrsträgerübergreifenden 

Umweltverbund, etc.); 

Öffentliche Dienste, Freizeitgestaltung, Kultur und Nahversorgung: 

a) Bau, Restaurierung, erhaltende Sanierung, Umbau und Ausbau sowie Einrichtung öffentlicher und 

privater Bauten und Strukturen von allgemeinem Interesse sowie von Infrastrukturen der 

Nahversorgung. Die Gebäude dürfen ausschließlich für öffentliche Dienste, für künstlerische, 

kulturelle, museale, soziale, erzieherische sowie Aufgaben der Nahversorgung im öffentlichen 

Interesse genutzt werden; 

b) Bau, Restaurierung, erhaltende Sanierung, Umbau und Ausbau sowie Einrichtung von Infrastrukturen 

zur Naherholung und Freizeitgestaltung im öffentlichen Interesse in oder im Umfeld von ländlichen 

Siedlungen; 

c) Schaffung und Entwicklung von Freizeit-, Kultur-, und Bildungseinrichtungen sowie anderen 

Basisdienstleistungen; 

d) Maßnahmen für den nachhaltigen Erhalt der Nahversorgung in den ländlich-peripheren Gemeinden; 

Förderfähig sind die Kosten, die für die Realisierung der genannten Basisdienstleistungen und der 

dazugehörigen Infrastrukturen und Anlagen im öffentlichen Interesse getragen wurden: 

- Kosten, die direkt mit der Realisierung der Basisdienstleistungen verbunden sind: 

- Realisierung der im Ausführungsprojekt vorgesehenen Bauten und Anlagen; 

- zugehörige Realisierungs-, Installations-, Unterstützungs- und Entwicklungskosten für die korrekte 

Realisierung der Basisdienstleistung und Inbetriebnahme der dazugehörigen Infrastrukturen (Dazu 

können in diesem Zusammenhang auch Honorarnoten von Freiberuflern, Beratern in enger Verbindung 

zum Projekt und der Basisdienstleistung berücksichtigt werden); 

- Im spezifischen Falle der Realisierung einer Infrastruktur in direktem Zusammenhang mit einer 

Basisdienstleistung: 

- Sicherheitsaufwendungen GvD 81/08; 

- Technische Kosten  

- Unvorhergesehene Ausgaben 

Es sind ausschließlich öffentliche Beiträge in Form von Kapitalbeiträgen vorgesehen, welche prozentuell auf die 

Gesamtkosten der zur Finanzierung zugelassenen Arbeiten/Ausgaben berechnet werden. 

Bedingungen für die Förderfähigkeit 

Als förderfähig werden grundsätzlich jene Projekte erachtet, die folgende Bedingungen erfüllen: 

- im Falle von privaten Projektträgern von der zuständigen Verwaltung als Vorhaben in öffentlichem 

Interesse bestätigt wurden (schriftliche Mitteilung oder Beschluss); 

- im Falle von Bauvorhaben muss dem Beitragsgesuch das Ausführungsprojekt zu den geplanten Arbeiten 

beiliegen, welches vom Rat/Ausschuss der Gemeinde/Bezirksgemeinschaft oder dem zuständigen 

Gremium des Antragsstellers per Beschluss genehmigt wurde; 

- Investitionen gemäß gegenständlicher Untermaßnahme kommen für eine Förderung in Betracht, wenn 

die dazugehörigen Vorhaben in Übereinstimmung mit Plänen für die Entwicklung von Gemeinden und 

Dörfern in ländlichen Gebieten und deren Basisdienstleistungen durchgeführt werden, sofern es solche 

Pläne gibt, und müssen mit jeder einschlägigen lokalen Entwicklungsstrategie im Einklang stehen.  

Es ist dabei nicht zwingend notwendig, das die Investitionen in den genannten Plänen für die 

Entwicklung von Gemeinden vorgesehen sind, jedoch ist von der zuständigen Verwaltung mit 

entsprechendem Beschluss/Bescheinigung zu bestätigen, dass das Vorhaben nicht im Gegensatz zu den 

genannten Plänen steht. 

Begriffsbestimmung von Investitionen in Infrastrukturen in kleinem Ausmaß: 

Die im Sinne der vorliegenden Untermaßnahme 7.4 vorgesehenen Beihilfen beziehen sich auf Investitionen mit 

Kosten unter 400.000 €, deren Wirkungen auf die Bevölkerung der ländlichen Berggemeinden der Provinz 

fallen. Die Untermaßnahme 7.4 bezieht sich auf Investitionen für Basisdienstleistungen, die vorwiegend auf die 

lokale Bevölkerung als Zielgruppe ausgerichtet sind und im Falle von Infrastrukturen und Einrichtungen 

ausschließlich innerhalb des LEADER-Gebietes realisiert werden. 
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Grundsätze im Hinblick auf die Festlegung von Auswahlkriterien 

Die LAG genehmigt die Auswahlkriterien und bewertet die Zugehörigkeit und Kohärenz zu den in Art. 3 der 

Geschäftsordnung der LAG festgelegten und den nachfolgend beschriebenen, spezifischen Prinzipien. Art. 3 der 

Geschäftsordnung der LAG sieht kontrollierbare und quantifizierbare Auswahlkriterien vor, die eine Auswahl 

der Projekte und Begünstigten durch Zuordnung einer Punktezahl für jedes angewandte Auswahlkriterium 

ermöglichen. Der Auswahl liegt ein Punkteauswahlsystem zugrunde, das eine Mindestpunktezahl und eine 

Schwelle vorsieht, unterhalb welcher die Projekte/Begünstigten nicht ausgewählt werden. 

Die der LAG vorgelegten Projektvorschläge werden von Seiten der LAG einem Auswahlverfahren aufgrund der 

nachstehenden Grundsätze unterzogen: 

1. Auswirkungen des Projekts auf die Familie und auf besonders benachteiligte Altersstufen, wie 

beispielsweise junge Leute und Personen über 50, sowie im Hinblick auf die Förderung der 

Chancengleichheit; 

2. Umfang sowohl der Auswirkungen des Projekts auf die Gemeinschaft als auch des Beteiligungsgrads auf 

lokaler Ebene (kollektiver oder individueller Ansatz); 

3. Innovations- und Pilotcharakter des Projekts auf lokaler Ebene; 

4. Übergreifende Auswirkungen: Grad der Erreichung der Ziele des LEP, der jeweiligen Maßnahme oder 

eventuell mehrerer Maßnahmen; 

5. Übergemeindlich Wirkung des Projektes oder erwartete Auswirkung auf mehrere Gemeinden; 

6. Neuartigkeit im Hinblick auf die Verbesserung eines Dienstes oder die Schaffung eines neuen Dienstes oder 

einer Infrastruktur und deren Zweckbestimmung; 

7. Grad der Beteiligung der lokalen Gemeinschaft bzw. der entsprechenden Zielgruppe in der Planungsphase 

und/oder Umsetzung; 

Konzentration der Mittel auf strukturschwache Gebiete 

Um die im Rahmen dieser Untermaßnahme vorgesehen Mittel auf die strukturschwachen Gemeinden im 

Gebiet mit dem höchsten Entwicklungsbedarf zu konzentrieren, ist die LAG angehalten, bei der Genehmigung 

der Projekte und der Vergabe der Beiträge für Vorhaben betreffend die Untermaßnahme 7.4 60% der Mittel 
für Gemeinden der Gruppen 5-6 – entsprechend der wirtschaftlich-sozialen und demografischen Analyse zu 

den Südtiroler Gemeinden des WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 

Landwirtschaftskammer Bozen, veröffentlicht im Oktober 2011 – vorzubehalten. 

Beschreibung der Gruppen 
Gruppe 5: Durchschnittliche Bevölkerungsentwicklung, durchschnittliche Wirtschafts- und Sozialstruktur 
Gruppe 6: schwache Bevölkerungsentwicklung, schwache Wirtschafts- und Sozialstruktur 

(Anwendbare) Beträge und Fördersätze 

Maximale Höhe der vorgesehenen Beihilfen: 

Es sind Beihilfen von 80 % berechnet auf die zulässigen Kosten vorgesehen. Die restlichen 20 % werden von 

anderen öffentlichen Körperschaften/privaten Begünstigten aufgrund der jeweiligen buchhalterischen und 

verwaltungsmäßigen Vorschriften gedeckt. 

Technische Kosten werden bis zu maximal 5% der anerkannten Investitionskosten anerkannt. 

Unvorhergesehene Ausgaben werden bis zu maximal 3% der anerkannten Investitionskosten anerkannt. 

Sind die Voraussetzungen erfüllt, so erfolgt die Beitragsgewährung im Rahmen der De-minimis-Regelung 

gemäß Verordnung 1407/2013. 

Dotierung im Finanzplan „Wipptal 2020“: 

 

Möglichkeit der Auszahlung von Vorschüssen 

Für die Auszahlung des Vorschusses in Höhe von max. 50% des genehmigten Beitrags ist die Hinterlegung einer 

Bankgarantie oder gleichwertige Sicherheitsleistung über 100% des Betrags des Vorschusses zu hinterlegen. 

Laut Artikel 67, 1a) des EU- Reglements Nr. 1303/2013 sind Teilliquidierungen aufgrund und im Verhältnis der 

bereits durchgeführten Arbeiten vorgesehen. Für eine Liquidierung ist die Vorlage eines entsprechenden 

Liquidierungsansuchens samt dazugehörigen saldierten Rechnungen notwendig. 

Untermaßnahme Gesamtsumme

Förder-

satz

(% max.)

Öffentliche 

Ausgaben (€)

EU-

Anteil

(%)

EU-Anteil

(€)

nationaler 

Anteil

(%)

nationaler Anteil

(€)

privater 

Anteil

(%)

privater Anteil

(€)

19.2-7.4 625.000,00 € 80,00% 500.000,00 € 43,12% 215.600,00 € 56,88% 284.400,00 € 20,00% 125.000,00 €
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Für öffentliche Körperschaften ist die Hinterlegung einer Bankgarantie oder gleichwertiger 

Sicherheitsleistungen nicht notwendig. Diese Garantie kann durch einen entsprechend rechtskräftigen 

Beschluss/Akt des gesetzmäßigen Verwaltungsorgans ersetzt werden. 

Weitere Anmerkungen zur Umsetzung der Untermaßnahmen 

Die Begünstigten der Beihilfen im Sinne der gegenständlichen Untermaßnahme müssen sich verpflichten, die 

Zweckbestimmung für das finanzierte Vorhaben für mindestens 10 Jahre ab Auszahlung des Endbetrages der 

Beihilfen für die baulichen Investitionen nicht zu verändern; im Falle der Finanzierung von Ausstattungen gilt 

die Verpflichtung zur Beibehaltung der Zweckbestimmung für 5 Jahre. 

Alle Kosten und Ausgaben in den Projekten müssen auf entsprechenden Markterhebungen und detaillierte 

Angebote beruhen. Öffentliche Verwaltungen verpflichten sich dabei zur Einhaltung der einschlägigen 

Vergabebestimmungen/Vergabegesetze – ungeachtet anders geltender Rechtsvorschriften muss jede Ausgabe 

durch die Vorlage von mindestens 3 Angeboten/Kostenvoranschlägen dokumentiert werden, oder als Ersatz, 

durch eine Erklärung zur Tatsache, dass es unmöglich ist andere Konkurrenzunternehmen zu finden, die das zur 

Finanzierung stehende Gut/Dienstleistung liefern können; 
 

 
 

 


